
Verkaufs- und Lieferbedingungen 

 

1. Allgemeines, Geltungsbereich 

(1) Die vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für 
alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden 
(„Besteller“). Die Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten nur, 
wenn der Besteller Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist. 
(2) Die Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten insbesondere für 
Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher 
Sachen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst 
herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 651 BGB). 
Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die Verkaufs- und 
Lieferbedingungen in der zum Zeitpunkt der Bestellung des 
Bestellers gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform 
mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für 
gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall 
wieder auf sie hinweisen müssten. 
(3) Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich. 
Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Bestellers werden nur dann und 
insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich 
zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem 
Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des 
Bestellers die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen. 
(4) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem 
Besteller (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und 
Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen Verkaufs- 
und Lieferbedingungen.  Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen 
ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. 
unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 
(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach 
Vertragsschluss vom Besteller uns gegenüber abzugeben sind 
(z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt 
oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur 
klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung 
gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen nicht unmittelbar abgeändert 
oder ausdrücklich ausgeschlossen werden. 

2. Vertragsschluss 

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt 
auch, wenn wir dem Besteller Kataloge, technische 
Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, 
Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige 
Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer 
Form – überlassen haben, an denen wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vorbehalten. 
(2) Die Bestellung der Ware durch den Besteller gilt als 
verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung 
nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot 
innerhalb von drei Tagen nach seinem Zugang bei uns 
anzunehmen. 
(3) Die Annahme kann entweder schriftlich (z.B. durch 
Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den 
Besteller erklärt werden. 
 

 
3.  Preise. 

(1) Unsere Preise gelten ab Werk Seelbach (Schwarzwald) 
ausschließlich Verpackung rein netto zuzüglich der am Tage der 
Auslieferung gültigen Mehrwertsteuer, wenn nicht besondere 
schriftliche Abmachungen vereinbart werden. 
(2) Die Preise beruhen auf den im Zeitpunkt der 
Auftragsbestätigung gültigen Kostenfaktoren insbesondere 
Rohmaterialpreisen, Löhnen, Steuern, Frachten und dergleichen. 
Ändern sich diese in der Zeit zwischen Vertragsabschluß und 
Lieferung, so sind wir berechtigt, unsere Preise entsprechend 
den im Lieferungszeitpunkt maßgebenden Kostenfaktoren 
anzupassen. 
(3) Unsere Preisstellung erfolgt in Euro. Sollte die Preisstellung 
oder Zahlung in anderer Währung vereinbart worden sein, so ist 
bei späterer Änderung des Verrechnungskurses der 
entsprechenden Währung zum Euro bei Zahlung derjenige Preis 
zugrunde zu legen, der aufgrund des Verrechnungskurses sich 
am Tage der Lieferung in Euro ergibt. 
 

4.  Lieferung und Verpackung. 
Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. 
Verpackung wird zu den Selbstkosten berechnet und 
entsprechend der geltenden Verpackungsverordnung unfrei 
zurückgenommen. 

 
 
5. Zahlung. 

(1) Zahlungen haben, falls keine anderen Vereinbarungen 
vorliegen, innerhalb 30 Tagen nach Empfang der Rechnung 
ohne jeden Abzug zu erfolgen. Bei Zahlungen innerhalb von 14 
Tagen können 2% Skonto abgezogen werden.  
(2) Bei Zielüberschreitungen werden ab Fälligkeit gem § 288 (2) 
BGB Verzugszinsen in Höhe von 9% über dem Basiszinssatz 
berechnet. Für die Berechnung von Verzugszinsen ist der Tag 
der Gutschrift bei unserer Bank maßgebend. Bei 
Auslandsaufträgen können wir Zahlung gegen unwiderrufliches 
Akkreditiv bei unserer Bankverbindung verlangen oder Zahlung 
„Kassa gegen Dokumente“. 
(3) Wechsel nehmen wir nur nach besonderer Vereinbarung 
zahlungshalber herein. Sie dürfen keine längere Laufzeit haben 
als 3 Monate. Gutschrift für Wechsel und Schecks gilt stets 
vorbehaltlich des Eingangs und unbeschadet früherer Fälligkeit 
des Lieferpreises bei Verzug des Bestellers. Sie erfolgt mit 
Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert 
verfügen können. Diskont- und sonstige Spesen gehen stets zu 
Lasten des Bestellers. Wir sind berechtigt, bei 
Eigendiskontierung die banküblichen Diskontspesen in 
Rechnung zu stellen. 
(4) Vor völliger Bezahlung sämtlicher fälliger Rechnungen sind 
wir zu keiner weiteren Lieferung verpflichtet. Die 
Geltendmachung irgendwelcher Aufrechnungs- oder 
Zurückbehaltungsrechte gegenüber dem Kaufpreisanspruch ist 
ausgeschlossen. 
(5)  Hat der Besteller mehrere selbständige Lieferungen erhalten 
und bleibt er mit der Zahlung für eine der Lieferungen im 
Rückstand, so werden sofort die Rechnungsbeträge für 
sämtliche Lieferungen fällig. Nichteinhaltung der 
Zahlungsbedingungen oder Umstände, welche die 
Kreditwürdigkeit des Bestellers zu mindern geeignet sind, haben 
die sofortige Fälligkeit aller Forderungen, ohne Rücksicht auf 
Stundungen oder auf die Laufzeit etwa hereingenommener 
Wechsel oder Schecks zur Folge. Sie berechtigen uns auch, 
ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder 
Sicherheitsleistung auszuführen, sowie nach angemessener 
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung zu verlangen. Des Weiteren sind wir 
berechtigt, dem Besteller die Weiterveräußerung der unter 
Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände zu untersagen und 
diese in unsere Verfügungsgewalt zu nehmen. 
 

6. Lieferzeit. 
(1) Alle Lieferzeiten sind für uns unverbindlich und können nur 
als annähernd betrachtet werden. In keinem Fall hat ein 
vereinbarter Liefertermin die Bedeutung eines Fixgeschäftes. Die 
vereinbarte Lieferzeit beginnt, sofern nicht etwas anderes 
schriftlich vereinbart ist, mit dem Tag unserer 
Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor völliger Klarstellung aller 
etwaigen Ausführungseinzelheiten und Eingang aller vom 
Besteller zu liefernden Unterlagen und Eintritt sämtlicher 
sonstigen Voraussetzungen, die der Besteller zu erfüllen hat. 
(2) Ist die Lieferzeit nach Tagen bestimmt, so sind nur 
Arbeitstage anzurechnen. 
(3) Fristgerechte Lieferung setzt die Einhaltung der vereinbarten 
Zahlungsbedingungen durch den Besteller voraus. Lieferungen 
vor Ablauf der Lieferzeit und Teillieferungen sind zulässig und 
sind vom Besteller abzunehmen. 
(4) Vom Besteller verlangte Abänderung des Auftrages und alle 
Fälle von höherer Gewalt entbinden uns auf jeden Fall von der 
Einhaltung der Lieferfrist. Dies gilt auch für die nicht rechtzeitige 
Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein 
kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, weder 
uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im 
Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind. 
(5) Wird der vereinbarte Liefertermin um mehr als 2 Monate 
überschritten, so hat der Besteller das Recht, uns eine 
angemessene Nachfrist zu setzen, die mindestens 4 Wochen 
betragen muss. Wird auch dann nicht bis zum Ablauf dieser 
Nachfrist geliefert, so kann der Besteller durch schriftliche 
Erklärung vom Vertrag zurücktreten. Alle weitergehenden 
Ansprüche, insbesondere Schadenersatz wegen Nichterfüllung 
oder eines mittelbaren Folge- oder Drittschadens sind 
ausgeschlossen. Bei höherer Gewalt fällt das Rücktrittsrecht 
weg. 
(6) Mehr- oder Mindermengen bis zu 10% der getätigten 
Bestellung geben dem Besteller kein Recht zu Beanstandungen. 
 

7. Eigentumsvorbehalt. 
(1) Alle Kaufgegenstände bleiben bis zur vollständigen 
Abdeckung sämtlicher Verpflichtungen des Bestellers unser 
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Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt gilt insbesondere auch zur 
Sicherung aller Forderungen, die im Zusammenhang mit der 
Ausführung der Bestellung entstehen, so für verauslagte 
Transportkosten, spätere Reparaturen und dergleichen. Das 
Eigentum geht auf jeden Fall erst dann auf den Besteller über, 
wenn er seine gesamten Verbindlichkeiten aus der 
gegenseitigen Geschäftsverbindung getilgt hat. Das gilt auch 
dann, wenn der Lieferpreis für bestimmte, vom Besteller 
bezeichnete Gegenstände bezahlt ist. 
Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als 
Sicherung unserer Saldoforderung. 
 
(2) Be- und Verarbeitung darf nur im Rahmen des üblichen 
Geschäftsbetriebes erfolgen. Die Be- und Verarbeitung erfolgt in 
jedem Falle für uns, ohne dass wir uns verpflichten und ohne 
dass unser Eigentum hierdurch untergeht. Verarbeitet der 
Besteller unsere Vorbehaltsware mit anderen Waren, so steht 
uns an der neuen Sache Miteigentum zu im Verhältnis des 
Wertes aller zu verarbeitenden Waren im Zeitpunkt der 
Verarbeitung. Die aus der Verarbeitung entstehende neue Sache 
gilt insoweit als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. 
Die verarbeitete Ware dient zu unserer Sicherung nur in Höhe 
des Wertes der Vorbehaltsware. Veräußert der Besteller unsere 
Vorbehaltsware, so tritt er bereits jetzt seine Ansprüche aus der 
Veräußerung an uns ab, gleich viel, ob er die Ware unverarbeitet 
oder verarbeitet oder zusammen mit anderen Leistungen oder 
ob er sie an einen oder mehrere Abnehmer veräußert. Veräußert 
der Besteller unsere Vorbehaltsware, verarbeitet oder 
unverarbeitet, zusammen mit anderen uns nicht gehörenden 
Waren, so gilt die Abtretung des Anspruches an uns nur in Höhe 
des Wertes unserer mitverarbeiteten Vorbehaltsware. Die 
abgetretene Forderung dient nur zu unserer Sicherung in Höhe 
der jeweils verkauften Vorbehaltsware. 
(3) Der Besteller ist zum Weiterverkauf und zur 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe 
berechtigt und ermächtigt, dass die Kaufpreisforderung aus dem 
Weiterverkauf gemäß vorstehenden Abschnitts auf uns 
übergeht. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist 
der Besteller nicht berechtigt. Der Besteller ist zur Einziehung 
der Forderung aus dem Weiterverkauf trotz der Abtretung 
ermächtigt; diese Ermächtigung kann jederzeit von uns 
widerrufen werden, wobei unsere Einziehungsbefugnis 
grundsätzlich von der Einziehungsermächtigung des Bestellers 
unberührt bleibt. Wir werden aber selbst die Forderung nicht 
einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen 
ordnungsgemäß nachkommt. Auf unser Verlangen hat der 
Besteller uns die Schuldner der abgetretenen Forderungen 
mitzuteilen und den Schuldnern die Abtretung offen zu legen. 
Wir sind gehalten, die uns nach den vorstehenden 
Bestimmungen zustehenden Sicherungen insoweit –nach 
unserer Wahl- freizugeben, als ihr Wert die sichernden 
Forderungen um 25% übersteigt, jedoch mit der Maßgabe, dass 
mit Ausnahme der Lieferung im echten Kontokorrentverhältnis 
eine Freigabe nur für solche Lieferungen oder deren Ersatzwerte 
zu erfolgen hat, die selbst voll bezahlt sind. 
 

8. Mängelrügen und Gewährleistung. 
Für die Rechte des Bestellers bei Sach- und Rechtsmängeln 
(einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer 
Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die 
gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes 
bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen 
Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen 
Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB). 
(2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die 
Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als 
Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten alle 
Produktbeschreibungen, die Gegenstand des einzelnen Vertrages 
sind; es macht hierbei keinen Unterschied, ob die 
Produktbeschreibung vom Besteller, vom Hersteller oder von uns 
stammt. 
(3) Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der 
gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder 
nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). Für öffentliche Äußerungen 
Dritter (z.B. Werbeaussagen) übernehmen wir jedoch keine 
Haftung. 

(4) Mängel, die durch normale Abnutzung, übermäßige 
Beanspruchung oder unsachgemäße Bedienung entstanden 
sind, desgleichen Mängel, die auf Anordnungen des Bestellers, 
gegen welche wir Einwendungen erhoben haben, oder auf 
Verwendung von Materialien des Bestellers zurückzuführen 
sind, fallen nicht unter die Gewährleistung. Geringfügige 
Farbabweichungen vom Original bzw. der Farbvorschriften 
gelten sowie Abweichungen, die sich im Bereich der in Ziffer 10, 

genannten Toleranzen bewegen, nicht als berechtigter Grund für 
eine Mängelrüge. 
 

 
(5) Die Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass er 
seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 
381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung 
oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich 
Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie 
innerhalb von zwei Wochen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die 
rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig von 
dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Besteller 
offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) 
innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, 
wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der 
Anzeige genügt. Versäumt der Besteller die ordnungsgemäße 
Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den 
nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. 
(6) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst 
wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels 
(Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache 
(Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den 
gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. 
(7) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon 
abhängig zu machen, dass der Besteller den fälligen Kaufpreis 
bezahlt. Der Besteller ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis 
zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises 
zurückzubehalten. 
(8) Der Besteller hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung 
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die 
beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle 
der Ersatzlieferung hat uns der Besteller die mangelhafte Sache 
nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die 
Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften 
Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum 
Einbau verpflichtet waren. 
(9) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten (nicht: Ausbau- und Einbaukosten), tragen wir, 
wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom 
Besteller die aus dem unberechtigten 
Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere 
Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die 
fehlende Mangelhaftigkeit war für den Besteller nicht erkennbar. 
(10) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die 
Nacherfüllung vom Besteller zu setzende angemessene Frist 
erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften 
entbehrlich ist, kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten oder 
den Preis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht 
jedoch kein Rücktrittsrecht. 
(11) Ansprüche des Bestellers auf Schadensersatz bzw. Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach 
Maßgabe von Ziffer 9 und sind im Übrigen ausgeschlossen. 
(12) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die 
allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und 
Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme 

vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. 

9. Sonstige Haftung 

(1) Soweit sich aus diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen 
einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes 
ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und 
außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften. 
(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem 
Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir 
vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen 
Vorschriften (z. B. für Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nur 
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit, 
b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere 
Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 
(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen 
gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von 
Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften 
zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel 
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit 
der Ware übernommen haben und für Ansprüche des Bestellers 
nach dem Produkthaftungsgesetz. 
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(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel 
besteht, kann der Besteller nur zurücktreten oder kündigen, wenn 
wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies 
Kündigungsrecht des Bestellers (insbesondere gem. §§ 651, 649 
BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 
Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

 
 
 

10. Toleranzen. 
(1) Maßtoleranzen liegen, wenn im Angebot nicht anders 
spezifiziert, bei +/- 0,4 mm. Die Qualitätsbeurteilung der Teile 
erfolgt, wenn im Angebot nicht anderes spezifiziert, nach VDA-
Band 16. 
(2) Bei Druckfarben nach Vorlage oder Muster bleiben 
geringfügige Abweichungen im Farbton vorbehalten. 
 

11. Korrekturabzüge. 
(1) Korrekturabzüge eines Bauteils werden jedem Besteller vor 
Anfertigung des Auftrages zugesandt. Dieselben sind vom 
Auftraggeber auf Satz und sonstige Fehler zu prüfen und uns 
druckreif erklärt zurückzusenden. 
(2) Wir haften nicht für vom Auftraggeber übersehene Fehler.  
Fernmündlich aufgegebene Änderungen bedürfen der 
schriftlichen Bestätigung. 
(3) Wird die Zusendung des Korrekturabzuges vom Besteller 
aus nicht gewünscht, übernehmen wir keine Haftung. 
 

12. Pläne, technische Unterlagen, Werkzeuge. 
 (1) Die zum Lieferangebot gehörenden und von uns zu 

erstellenden Druckunterlagen, wie Zeichnungen, Filme und 
dergleichen dienen nur zur Fertigung. Sie bleiben unser 
Eigentum und werden nicht ausgeliefert. 
(2) Das Eigentum des Bestellers (Zeichnungen, Pausen, 
Klischees etc.) wird von uns mit gebotener kaufmännischer 
Sorgfalt behandelt und auf Verlangen nach Erledigung der 
Bestellung auf Kosten des Kunden zurückgesandt. Für 
abhanden gekommene Stücke wird jedoch keine Haftung 
übernommen. 
(3) Werkzeuge, bei denen der Besteller einen 
Werkzeugkostenanteil trägt, verbleiben entschädigungslos 
unser Eigentum. 
(4) Wir sind verpflichtet, nach dem letzten Abruf Werkzeuge 3 
Jahre und Druckunterlagen 2 Jahre aufzubewahren. Eine 
abweichende Regelung bedarf der schriftlichen Bestätigung 
durch uns. 

 
13. Erfüllungsort, Gerichtsstand 

(1) Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist ausschließlich 
Seelbach (Schwarzwald). Dies gilt auch für Ansprüche aus 
Wechseln und Schecks.  
(2) Für diese Verkaufs- und Lieferbedingungen und die 
Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Besteller gilt das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts. 
 
(3) Ist der Besteller Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch 
internationaler Gerichtsstand für alle sich aus dem 
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden 
Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Seelbach. Wir sind jedoch 
in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der 
Lieferverpflichtung gemäß diesen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder 
am allgemeinen Gerichtsstand des Bestellers zu erheben. 
Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu 
ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt. 
 

14. Teilnichtigkeit. 
 Ist ein Teil dieser Lieferungsbedingungen oder unserer 
Vereinbarungen mit dem Kunden im Einzelfall nichtig oder sonst 
wie rechtsunwirksam, so wird die Gültigkeit im Übrigen nicht 
berührt. 
 
New Albea Kunststofftechnik GmbH, 77960 Seelbach 
 


